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Verordnung (EG) Nr. 883/2004  
des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme  
der sozialen Sicherheit1 

Geändert durch: 
Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 (Abl. L 284 vom 30.10.2009, S. 43) 

In der Fassung von Anhang II zum Abkommen zwischen  
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits  
über die Freizügigkeit2 

In Kraft getreten für die Schweiz am 1. April 2012 

 (Stand am 1. Januar 2015) 

 
Originaltext 

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbeson-
dere auf die Artikel 42 und 308, 

auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Anhörung der Sozialpartner und der 
Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäss dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Vorschriften zur Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicher-
heit sind Teil des freien Personenverkehrs und sollten zur Verbesserung des Lebens-
standards und der Arbeitsbedingungen beitragen. 

  

 � 2012 2627 
1 Der vorliegende Text enthält die Änderungen aufgrund der Beschlüsse Nr. 1/2012 vom 

31. März 2012 (AS 2012 2345) und 1/2014 vom 28. Nov. 2014 (AS 2015 333 345) des 
Gemischten Ausschusses Schweiz–EU. Es handelt sich um eine ausnahmsweise Publika-
tion von Gemeinschaftsrecht zu Informationszwecken, der keine rechtliche Verbindlich-
keit zukommt. 

2 SR 0.142.112.681 
3 ABl. C 38 vom 12.2.1999, S. 10. 
4 ABl. C 75 vom 15.3.2000, S. 29. 
5 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. Sept. 2003 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 26. Jan. 2004 (ABl. C 79 E vom 
30.3.2004, S. 15) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. April 2004 (noch 
nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates vom 26. April 2004. 
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(2)  Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können bei Bedarf nach den Grundsätzen und 
im Geist dieser Verordnung Abkommen miteinander schliessen. 

Art. 911 Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich  
dieser Verordnung 

(1)  Die Mitgliedstaaten notifizieren der Europäischen Kommission schriftlich die 
Erklärungen gemäss Artikel 1 Buchstabe l, die Rechtsvorschriften, Systeme und 
Regelungen im Sinne des Artikels 3, die Abkommen im Sinne des Artikels 8 Ab-
satz 2, die Mindestleistungen im Sinne des Artikels 58 und das Fehlen eines Versi-
cherungssystems im Sinne des Artikels 65a Absatz 1 sowie wesentliche Änderun-
gen. In diesen Notifizierungen ist das Datum anzugeben, ab dem diese Verordnung 
auf die von den Mitgliedstaaten darin genannten Regelungen Anwendung findet. 

(2)  Diese Notifizierungen werden der Europäischen Kommission jährlich übermit-
telt und im erforderlichen Umfang bekannt gemacht. 

Art. 10 Verbot des Zusammentreffens von Leistungen 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, wird aufgrund dieser Verordnung ein Anspruch 
auf mehrere Leistungen gleicher Art aus derselben Pflichtversicherungszeit weder 
erworben noch aufrechterhalten. 

Titel II: Bestimmung des anwendbaren Rechts 

Art. 11 Allgemeine Regelung 

(1)  Personen, für die diese Verordnung gilt, unterliegen den Rechtsvorschriften nur 
eines Mitgliedstaats. Welche Rechtsvorschriften dies sind, bestimmt sich nach 
diesem Titel. 

(2)  Für die Zwecke dieses Titels wird bei Personen, die aufgrund oder infolge ihrer 
Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit eine Geldleistung beziehen, 
davon ausgegangen, dass sie diese Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben. Dies gilt 
nicht für Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenrenten oder für Renten bei Ar-
beitsunfällen oder Berufskrankheiten oder für Geldleistungen bei Krankheit, die eine 
Behandlung von unbegrenzter Dauer abdecken. 

(3)  Vorbehaltlich der Artikel 12–16 gilt Folgendes: 

a) eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine Beschäftigung oder selbststän-
dige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mit-
gliedstaats; 

b) ein Beamter unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, dem die 
ihn beschäftigende Verwaltungseinheit angehört; 

  

�� Fassung gemäss Art. 1  Ziff. 3 der V (EU) Nr. 465/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2012, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Jan. 2015  
(AS 2015 345). 



K����	����	� �� ������� �� ����
Aen Sicherheit. V (EG) Nr. 883/2004 

15 

0.831.109.268.1 

c) eine Person, die nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Leis-
tungen bei Arbeitslosigkeit gemäss Artikel 65 erhält, unterliegt den Rechts-
vorschriften dieses Mitgliedstaats; 

d) eine zum Wehr- oder Zivildienst eines Mitgliedstaats einberufene oder wie-
dereinberufene Person unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mitglied-
staats; 

e) jede andere Person, die nicht unter die Buchstaben a) bis d) fällt, unterliegt 
unbeschadet anders lautender Bestimmungen dieser Verordnung, nach denen 
ihr Leistungen aufgrund der Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer 
Mitgliedstaaten zustehen, den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats. 

(4)  Für die Zwecke dieses Titels gilt eine Beschäftigung oder selbstständige Er-
werbstätigkeit, die gewöhnlich an Bord eines unter der Flagge eines Mitgliedstaats 
fahrenden Schiffes auf See ausgeübt wird, als in diesem Mitgliedstaat ausgeübt. Eine 
Person, die einer Beschäftigung an Bord eines unter der Flagge eines Mitgliedstaats 
fahrenden Schiffes nachgeht und ihr Entgelt für diese Tätigkeit von einem Unter-
nehmen oder einer Person mit Sitz oder Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat 
erhält, unterliegt jedoch den Rechtsvorschriften des letzteren Mitgliedstaats, sofern 
sie in diesem Staat wohnt. Das Unternehmen oder die Person, das bzw. die das 
Entgelt zahlt, gilt für die Zwecke dieser Rechtsvorschriften als Arbeitgeber. 

(5)12  Eine Tätigkeit, die ein Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied in Form von 
Leistungen im Zusammenhang mit Fluggästen oder Luftfracht ausübt, gilt als in dem 
Mitgliedstaat ausgeübte Tätigkeit, in dem sich die ‹Heimatbasis› im Sinne von 
Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 befindet. 

Art. 12 Sonderregelung 

(1)13 Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der 
gewöhnlich dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber 
in einen anderen Mitgliedstaat entsandt wird, um dort eine Arbeit für dessen Rech-
nung auszuführen, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten Mitglied-
staats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 24 Monate nicht überschreitet 
und diese Person nicht eine andere entsandte Person ablöst. 

 (2)  Eine Person, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine selbstständige Er-
werbstätigkeit ausübt und die eine ähnliche Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat 
ausübt, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern 
die voraussichtliche Dauer dieser Tätigkeit vierundzwanzig Monate nicht über-
schreitet. 

  

�� Eingefügt durch Art. 1  Ziff. 4 der V (EU) Nr. 465/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2012, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Jan. 2015  
(AS 2015 345). 

13 Fassung gemäss Art. 1  Ziff. 5 der V (EU) Nr. 465/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2012, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Jan. 2015  
(AS 2015 345). 
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Art. 13 Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

(1)14  Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäf-
tigung ausübt, unterliegt: 

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort einen wesent-
lichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt; oder 

b)  wenn sie im Wohnmitgliedstaat keinen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit 
ausübt: 

i) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen 
oder der Arbeitgeber seinen Sitz oder Wohnsitz hat, sofern sie bei ei-
nem Unternehmen bzw. einem Arbeitgeber beschäftigt ist, oder 

ii) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Unternehmen o-
der Arbeitgeber ihren Sitz oder Wohnsitz haben, wenn sie bei zwei oder 
mehr Unternehmen oder Arbeitgebern beschäftigt ist, die ihren Sitz o-
der Wohnsitz in nur einem Mitgliedstaat haben, oder 

iii) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen 
oder der Arbeitgeber ausserhalb des Wohnmitgliedstaats seinen Sitz 
oder Wohnsitz hat, sofern sie bei zwei oder mehr Unternehmen oder 
Arbeitgebern beschäftigt ist, die ihre Sitze oder Wohnsitze in zwei Mit-
gliedstaaten haben, von denen einer der Wohnmitgliedstaat ist, oder 

iv) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, sofern sie bei zwei o-
der mehr Unternehmen oder Arbeitgebern beschäftigt ist, von denen 
mindestens zwei ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiedenen Mitglied-
staaten ausserhalb des Wohnmitgliedstaats haben. 

 (2)  Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine selbststän-
dige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt: 

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort einen wesent-
lichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt; 

 oder 

b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sich der Mittelpunkt ihrer 
Tätigkeiten befindet, wenn sie nicht in einem der Mitgliedstaaten wohnt, in 
denen sie einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt. 

(3)  Eine Person, die gewöhnlich in verschiedenen Mitgliedstaaten eine Beschäfti-
gung und eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den Rechtsvor-
schriften des Mitgliedstaats, in dem sie eine Beschäftigung ausübt, oder, wenn sie 
eine solche Beschäftigung in zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, den nach 
Absatz 1 bestimmten Rechtsvorschriften. 

(4)  Eine Person, die in einem Mitgliedstaat als Beamter beschäftigt ist und die eine 
Beschäftigung und/oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in einem oder mehreren 

  

�� Fassung gemäss Art. 1  Ziff. 6 der V (EU) Nr. 465/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2012, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Jan. 2015  
(AS 2015 345). 
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anderen Mitgliedstaaten ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, dem die sie beschäftigende Verwaltungseinheit angehört. 

(5)  Die in den Absätzen 1–4 genannten Personen werden für die Zwecke der nach 
diesen Bestimmungen ermittelten Rechtsvorschriften so behandelt, als ob sie ihre 
gesamte Beschäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ausüben und dort ihre gesamten Einkünfte erzielen würden. 

Art. 14 Freiwillige Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung 

(1)  Die Artikel 11–13 gelten nicht für die freiwillige Versicherung oder die freiwil-
lige Weiterversicherung, es sei denn, in einem Mitgliedstaat gibt es für einen der in 
Artikel 3 Absatz 1 genannten Zweige nur ein System der freiwilligen Versicherung. 

(2)  Unterliegt die betreffende Person nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats der Pflichtversicherung in diesem Mitgliedstaat, so darf sie in einem anderen 
Mitgliedstaat keiner freiwilligen Versicherung oder freiwilligen Weiterversicherung 
unterliegen. In allen übrigen Fällen, in denen für einen bestimmten Zweig eine 
Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Systemen der freiwilligen Versicherung oder 
der freiwilligen Weiterversicherung besteht, tritt die betreffende Person nur dem 
System bei, für das sie sich entschieden hat. 

(3)  Für Leistungen bei Invalidität, Alter und an Hinterbliebene kann die betreffende 
Person jedoch auch dann der freiwilligen Versicherung oder der freiwilligen Weiter-
versicherung eines Mitgliedstaats beitreten, wenn sie nach den Rechtsvorschriften 
eines anderen Mitgliedstaats pflichtversichert ist, sofern sie in der Vergangenheit zu 
einem Zeitpunkt ihrer beruflichen Laufbahn aufgrund oder infolge einer Beschäfti-
gung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit den Rechtsvorschriften des ersten Mit-
gliedstaats unterlag und ein solches Zusammentreffen nach den Rechtsvorschriften 
des ersten Mitgliedstaats ausdrücklich oder stillschweigend zugelassen ist. 

(4)  Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats das Recht auf freiwil-
lige Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung davon ab, dass der Berech-
tigte seinen Wohnort in diesem Mitgliedstaat hat oder dass er zuvor beschäftigt bzw. 
selbstständig erwerbstätig war, so gilt Artikel 5 Buchstabe b ausschliesslich für 
Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit den Rechtsvorschrif-
ten dieses Mitgliedstaats unterlagen, weil sie dort eine Beschäftigung oder eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. 

Art. 15 Vertragsbedienstete der Europäischen Gemeinschaften 

Die Vertragsbedienstete der Europäischen Gemeinschaften können zwischen der 
Anwendung der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie beschäftigt sind, 
der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, denen sie zuletzt unterlagen, oder der 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, 
wählen; ausgenommen hiervon sind die Vorschriften über Familienbeihilfen, die 
nach den Beschäftigungsbedingungen für diese Hilfskräfte gewährt werden. Dieses 
Wahlrecht kann nur einmal ausgeübt werden und wird mit dem Tag des Dienstan-
tritts wirksam. 
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Art. 16 Ausnahmen von den Artikeln 11–15 

(1)  Zwei oder mehr Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaa-
ten oder die von diesen Behörden bezeichneten Einrichtungen können im gemein-
samen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 11–15 im Interesse bestimmter 
Personen oder Personengruppen vorsehen. 

 (2)  Wohnt eine Person, die eine Rente oder Renten nach den Rechtsvorschriften 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält, in einem anderen Mitgliedstaat, so kann 
sie auf Antrag von der Anwendung der Rechtsvorschriften des letzteren Staates 
freigestellt werden, sofern sie diesen Rechtsvorschriften nicht aufgrund der Aus-
übung einer Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit unterliegt. 

Titel III: 
Besondere Bestimmungen über die verschiedenen Arten von 
Leistungen 

Kapitel 1: 
Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und 
gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft 

Abschnitt 1: 
Versicherte und ihre Familienangehörigen mit Ausnahme von 
Rentnern und deren Familienangehörigen 

Art. 17 Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat 

Ein Versicherter oder seine Familienangehörigen, die in einem anderen als dem 
zuständigen Mitgliedstaat wohnen, erhalten in dem Wohnmitgliedstaat Sachleistun-
gen, die vom Träger des Wohnorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für 
Rechnung des zuständigen Trägers erbracht werden, als ob sie nach diesen Rechts-
vorschriften versichert wären. 

Art. 18 Aufenthalt in dem zuständigen Mitgliedstaat, wenn sich der Wohnort 
in einem anderen Mitgliedstaat befindet – Besondere Vorschriften 
für die Familienangehörigen von Grenzgängern 

(1)  Sofern in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, haben der in Artikel 17 genannte 
Versicherte und seine Familienangehörigen auch während des Aufenthalts in dem 
zuständigen Mitgliedstaat Anspruch auf Sachleistungen. Die Sachleistungen werden 
vom zuständigen Träger für dessen Rechnung nach den für ihn geltenden Rechtsvor-
schriften erbracht, als ob die betreffenden Personen in diesem Mitgliedstaat wohnen 
würden. 

(2)  Die Familienangehörigen von Grenzgängern haben Anspruch auf Sachleistun-
gen während ihres Aufenthalts im zuständigen Mitgliedstaat. 

Ist dieser Mitgliedstaat jedoch in Anhang III aufgeführt, haben die Familienan-
gehörigen von Grenzgängern, die im selben Mitgliedstaat wie der Grenzgänger 


